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Änderung der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz: Sonderbestimmungen für die 
Live-in-Betreuung (Art. 17a - 17e ArGV 2) 
Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für Ihre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir Ihnen. Gerne 
geben wir Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis. 

Die vorliegende Revision dient der Einführung der Artikel 17a–17e in die Verordnung 2 zum 
Arbeitsgesetz (ArGV 2; SR 822.112). Diese Bestimmungen regeln die Bedingungen für 
Beschäftigte, die im Rahmen eines Dreiecksverhältnisses (privater Haushalt – 
Personalverleiher – Arbeitnehmer) für die Betreuung einer betreuungsbedürftigen Person 
eingesetzt werden und dabei im Haushalt des Klienten wohnen. Auslöser für die Revision war 
ein Urteil des Bundesgerichts (2C_470/2020), das die Anwendbarkeit des Arbeitsgesetzes auf 
solche Konstellationen bestätigte. 

Die FDP.Die Liberalen begrüsst die Vorlage, da sie Rechts- und Planungssicherheit für 
Arbeitgebende und Arbeitnehmende schafft. Jedoch müssen die neuen Regelungen so 
umgesetzt werden, dass sie nicht zu übermässiger Bürokratie für alle Parteien führen (siehe 
VE-ArGV 2 Art. 17e). Zudem dürfen die Kosten für Live-in-Betreuung aufgrund der 
vorliegenden Verordnungsänderung nicht zu stark steigen. Die Auswirkungen der neuen 
Regelung müssen nach einer Einführungsphase sorgfältig evaluiert werden. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer 
Überlegungen. 

 

Freundliche Grüsse 

FDP.Die Liberalen 

 

Der Präsident Der Generalsekretär 

  

Thierry Burkart Jonas Projer 
Ständerat 


